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Digitalisierung gemeinnütziger 

Sportorganisationen in NRW

• 400.000 Euro werden für die Digitalisierung des gemeinnützigen 

Sports zur Verfügung gestellt

• Anträge von 79 Vereinen liegen vor (Deadline war der 10. März)

• Anträge über 811.000 Euro, Überzeichnung von 103%

• In einer Videokonferenz wurde am 14.03. die Verteilung besprochen

• Vereine bekommen zwischen 3.000 und 20.000 Euro – dynamisch 

angepasst an die Mitgliederzahl
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Bewegungsoffensive

• Gefördert werden Projekte, die Kinder und Jugendliche in 

Bewegung bringen, mit 2.500 bis 10.000 € (Gesamtvolumen 

1.000.000 €). Der Projektzeitraum ist Mai bis Dezember 2023

• Anträge konnten bis zum 15.03. beim Landessportbund eingereicht 

werden

• Antrag vom Kreissportbund (Schwimmoffensive in Billerbeck, 

Havixbeck, Nottuln und Olfen) und vom SSR Coesfeld 

(Schwimmoffensive in Coesfeld)

• Entscheidung fällt durch eine Jury Ende März/Anfang April
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Energiekrisenhilfe

• Das Programm Soforthilfe Sport NRW 2023 dient der Abmilderung 

der finanziellen Folgen der Energiekrise.

• Antragsberechtigt sind Sportvereine, die wirtschaftlicher Träger von 

Sportstätten, Geschäftsstellen sowie Bildungsstätten sind sowie 

Vereine, die kommunale oder vereinseigene Einrichtungen gegen 

Entgelt nutzen.

• Gefördert werden können gestiegene Energiekosten, die zwischen 

dem 1.4.2022 und dem 31.3.2023 angefallen sind. Gefördert werden 

60 % der Mehrkosten im Vergleich zum Vergleichszeitraum 

(Vorjahr), max. 200.000 €

• Anträge sind bis zum 30. Mai über das Förderportal noch möglich
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Übungsleiteroffensive

• Gefördert wird der Erwerb einer Trainer C- oder Übungsleiter-C-Lizenz aus 

dem DOSB-Lizenzsystem im Jahr 2023 (auch rückwirkend ab dem 1.1.) mit 

500 € je Person

• Der oder die Teilnehmende nimmt dafür an der entsprechenden Ausbildung 

teil und zahlt die Teilnahmegebühr beim jeweiligen Anbieter und rechnet die 

Maßnahme dann über das Förderportal des LSB ab (Auszahlung nach 

Einrichtung der Rechnung sowie der Teilnahmebescheinigung).

• Ein Antrag kann voraussichtlich ab Ende März eingereicht werden.
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Extrazeit für Bewegung

• Förderung von zusätzlichen, kostenlosen Bewegungsangeboten für 

Schüler*innen mit 500 € - Echtkosten sind nachzuweisen.

• Eine Maßnahme muss mind. 6 Zeitstunden umfassen und von 10 

Schüler*innen besucht werden. Die Maßnahme kann in Blöcke von jeweils 

mind. 90 Minuten aufgeteilt werden.

1000x1000 (Sport)

• Die inhaltlichen Schwerpunkte für 1000x1000 für das Jahr 2023 stehen 

noch nicht fest.

• Pro Verein können 1.000 € beantragt werden, das Projekt kann nur in 

einem Förderschwerpunkt durchgeführt werden, gefördert werden 2.000 

Vereine, es gilt das Windhundprinzip.
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Sportvereinschecks

• Antragsberechtigt sind Einzelpersonen, die eine Neumitgliedschaft 

im Verein beantragen.

• Diese erhalten einen Zuschuss von 40 € zum Mitgliedsbeitrag in 

Form eines Gutscheins, den der Sportverein einlösen muss (der 

Beitrag reduziert sich entsprechend). Der Gutschein ist spätestens 

vier Wochen nach Ausstellung beim Verein einzureichen. 

• Jede Person kann nur einen Gutschein beantragen.

• Die Sportvereinschecks können auch wunderbar für die 

Neumitgliederwerbung genutzt werden. Potenzielle Neumitglieder 

können vor Eintritt auf den Sportvereinscheck hingewiesen werden.
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Sporttage sind Feiertage

• Förderprogramm des DOSB nach dem Vorbild des erfolgreichen NRW-

Förderprogramms 1000x1000

• Zur Verfügung stehen insgesamt 4000x1000 €, je Verein ist ein Antrag 

möglich, es gilt das Windhundprinzip –Anträge sind seit dem 26.1. möglich.

– Gefördert werden können: Aktionstage zur Werbung für den Verein

– Die Initiierung neuer Angebote für die Zielgruppen Mädchen und Frauen, 

finanziell schwäche Personen, Familien und vulnerable Gruppen während der 

Coronapandemie sowie Schnupperkurse und öffentliche Mitmachangebote (z.B. 

Mitternachtssport, Sport im Park)

– Die Initiierung von Kooperationen mit Kitas, Schulen, im Betriebssport sowie mit 

Multiplikator*innen (z.B. Gesundheitsdienstleistern)

– Projekte zum Schwimmenlernen in Kooperation mit privaten Badbetreibern

– Maßnahmen zur Mitgliederwerbung (z.B. Imagefilm, Plakataktion)



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Alexander Bergenthal 

Geschäftsführer
Geschäftsbereich Sportentwicklung, Sporträume und 
Integration
Telefon: 02541 8005883
Email: alexander.bergenthal@ksb-coesfeld.de
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